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gestalt zu fm'inniiren, um das Unhaltbare der von der Vor- 
iustanz vertretenen zweiten Alternative darznthnn. Für eine 
derartige Unterscheidung, wie sie hier unterstellt wird, fehlt es 
im Wortlaut des Gesetzes au jedem Boden, und die Absicht 
des Gesetzes spricht entschieden dagegen. Das Gesetz spricht 
von „Reis" schlechthin, in jeder Form und Gestalt, geschält 
oder ungeschält, gemahlen oder ungemahlen, umfaßt — vsrdw 
„u. f. w." — zweifellos also auch ungeschälten gemahlenen, 
reichlich Kleie — beziehungsweise Hülsenbestandteile enthalten­
den Reis, das heißt Reismehl jeder Qualität, gleichviel, wel­
che Prozente stickstoffreicr Extraktivstoffe, welche Prozente Roh­
fett darin enthalten find. Es steht fest, daß das beim An­
geklagten vorgefundene Mehl seiner Substanz nach nichts als 
Reisstoff enthält, daß es das beim Schälen und Poliren der 
Reiskörner übrig gebliebene Reisprodnkt darstellt und daß es 
sich von gewöhnlichem Reismehl nur durch geringeren Gehalt 
an Skärkemehl, größeren Gehalt an Rvhfett unterscheidet. Man 
sieht nicht ab, wie man diesem reinen Reisprodnckt die gene-

i riffle Kategorie „Reis" absprechen kann. Andererseits liegt 
auf der Hand, daß es dem Sinn und der praktischen Bedeu­
tung der Kontrolvorschrift des tz 13 a. a. O. widerstreiten 
würde, wollte man mit der Vorinstanz nichr die generische 
prima taoio Beschaffenheit der im 8 1 aufgeführten Stoffe, 
sondern deren durch chemische Analyse in jedem Einzelfall erst 
festzustellende Zusammensetzung darüber untscheiden lassen, ob 
der revidierende Stenerbcamte eine der Kvntrole unterliegen­
de oder eine kontrollfrcie Qualität von Reismehl vor sich hat. 
Hiernach ist Angeklagter allerdings für überführt zu erachten, 
gemahlenen Reiß an einem der Behörde nicht angezeigten Lirt 
aufbewahrt und sich nach den U 1, 13, 35, 2 des Branstener- 
gesetzcs vom 31. Mai 1872 strafbar gemacht zu haben. In 
Anwendung des ß 394 der Strafprozeßordnung, und da kein 
Grund vorlag, das gesetzlich niedrigste Strafmaß zu rberschrei- 
ten, war die Strafe, wie geschehen, festzusetzen. Der Kosten­
punkt erledigt sich durch F 497 der Strafprozeßordnung.

persönliche Dienstverhältnisse der Meamten.
Der neue StaatshanshaltL-Etat Preußens pro 1892/93 j amtsrendanteu dem Gehalte nach in eine Klasse getheilt find, 

bringt die bemerkenswerthe Neuerung, daß die Oberrevisoreu ^ also für sie sämmtlich ein Gehalt von 3000 bis 4500 Alk., 
(Zoll wie Sten.r) und die Packhofsvorsteher mit den Haupt- durchschnittlich 3750 Mk. ausgeworfen ist.

Werschiedenes.
Kleine Mittheilungen.

Nach dem neuen Etat soll das Hauptamt 1! er dingen eingehen 
und dafür ein solches in Düren, mit vollem Hauptamtsmitalieder- 
Perssnal, errichtet werden. Uerdingen hatte bekanntlich krtnen beson­
deren Oberinspektor.

Vorläufige Nachrichten.
Verliehen: der Stern zum rothen Adlerorden 2. Kl. mit Eichenlaub 

dem Wirklichen Geh. Ober-Finanzrath, Generaldirektor der indi- 
recten Steuern, Schomer in Berlin, 

der rothe Adlerorden 2. Kl. mit Eichenlaub dem Geh. Oberregie' 
rungSrath, Director der Zölle und indirecten Steuern Hauschild 
zu Srraßbnrg i. Elf.,

der rothe Adlerorden 3. Kl. mit der Schleife dem Geh. Finanz- 
rath, Provinzial-Stenerdirector Dr. Fehre zu Köln, dem Geh. 
Finanzrath und vortragenden Rath im Finanzministerium Heller, 
dem Ober- und Geh. Regierung-rath bei der Provinzial-Stener- 
direction Nißmann zu Königsberg i, Pr., 

der rothe Adlerorden vierter Klasse dem Oberzsllinspeetor Allweyer 
zu Diedenhofen. dem Regierung-rath bei der Provinzial-Stener- 
Dilection BartikowSki zu Köln, dem Stcnerralh Oberstenerin- 
speetor Böther zu Elbing, dem Regierung-rath und Stempelfi-kal 
Cösler^zn Koblenz, dem Haupt-Steueramts-Rendanten Rcchnungs- 
rath Filling in Stettin, dem Oberstenerinspector Stenerrath 
Godduhn in Reu-Ruppin, dem Ged. Finanzrath und vortragen­
den Rath im Finanzministerium Havenstein, dem Geh. Finanz­
rath nilb vortragenden Rath im Finanzministerium Hummel, 
der-Kanzleirath und Bnreanvorsteher bei der Provinzial-Steuer- 
direction Knaack in Danzig, dem Regierung-rath May bei der 
Tirection der Zölle und indirekten Steuern zu Straßbnrg i. E., 
dem Obersteueikontroleur Steuerinspektor Meißner zu Nienburg, 
dem Geh. Kanzleidirektor Menzel im Finanzministerium, dem 
Oberstenerinspektor Stenerrath Nan in Koblenz, dem Oberstener- 
inspeklor Repptch in Saorgemünd, dein Hanptamtsrendant Rech- 
lungsrath Schinkel in Fl^nSbnrg, dem Regierungsrath und 

Hülfsarbeitcr im Ministerium für Elsaß-Lothringen Stadler zu 
straßbnrg, dem Ober- und Geh. Regierungsrath Steinbach bei 
der Prvvinzinl-Steuerdireklion zu Altona, dem Sekretär Süch­
tig bei der Provinzial-Stencrdirection zu Altona, dem Geh. 
stinauzrath nud vortragenden Rath Vagedes im Finanzministc- 
nnm, dem Oberstenerinspektor Stenerrath Walter in Köln, dem 
Steuereinnehmer l Züge zu Höxter, dem Steuereinnehmer 
l Schulze zu Nenwedell und dem Stationskontrolenr Oberzollin­

spektor Wagemann in Nürnberg,
der Königliche Kroncnorden 3. Klasse mtt Schwertern am Ringe 

dem Königl. Pr. Geh. Regieruugsrath und Reichsbevollmächtig­
ten für Zölle und Steuern Dirksen zu Dresden, dem Königlich 
Bahr. Oberzollrath und Reichsbevollmächiigten für Zölle und 
Steuern Merck zu Altona,

der Kgl. Kronenorden 4. Klasse dem Kgl. Bahr Zollinspektor und 
Siationskoutroleur Stcppes zu Stettin.

Preußen.
Veränderungen in den Stellenbesetzungen.

Es sind
in der Provinz Ostpreußen

versetzt: der Obergrenzkontrolen» Brümer in Eydtknhncn als Ober- 
steuerkoutroleur nach Graudenz;

in der Provinz Wesrprcußen
befördert oder versetzt: in gleicher Eigenschaft I. der Regiernngs-- 

rath I)r. Felix Schmidt in Danzig nach Münster, 2. der Hanpt- 
amtskvntroleur Hahn in Stra-bnrg nach Kaldenkirchen und 3. 
der Oberstenerkontrolenr Ollmetzer in Graudenz nach Torgau, 
4. der Obergrenzkontrolenr, Steuer-Inspektor Neumann in Neu- 
sahrwasser als Oberstenerkontrolenr nach Stettin.:

in der Provinz Brandenburg
versetzt: der Oberrevisor Härtung in Crossen in gleicher Eigenschaft 

nach Stettin;

in der Provinz Pommern

pen sionirt: der Orerrevisor Bolz in Stargard:
befördert oder versetzt: der Oberrevisor Adametz in Stcktin in glei­

cher Eigenschaft nach Stargard und 2. der Oberstenerkontrolenr, 
Steuerinspektor Barsknecht in Stettin zum Hauptamtskontroleur 
in Strasbnra W.-Pr.:

in der Provinz Schlesien
befördert oder versetzt: 1. der Provinzial - Steuers kretair Petrillo 

in Breslau als Obergrenzkontrolenr nach Neufahrwasser. 2. der 
Obergrenzlontrolenr Zacharias in Hermsvorf, u.-K. in gleicher 
Eigeitschaft nach Eydtkuhnen 3. der Obergrenzkontrolenr Gorze, 
in Bleischwitz als Obersteuerkontrolcur nach Drüsen 4., der 
Oberkontrolassistent Walther in Waldenburg zum Oberzrentkon- 
trolenr in Bleischwitz;


